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Regensburger Ring 26 - BImSch-Antrag  

hier: Wasserrecht, Direkteinleitergenehmigung 

 
Ortstermin mit WWA Nürnberg am 25.07.2024 ab 15:00 Uhr  

 
Teilnehmer:  

 
• Herr Eismann,  
• Herr Hoffmann (WWA) 
• Herr Dr. Schaardt (Büro Dr. Resch & Partner) 
• Herr Köhn, Herr Dorner, Jung (EZF)  
 
1. Anlass  
Gemäß Ziffer 21 mit Bezugnahme auf Ziffer 19 und 20 des Schreibens des Landratsamtes Roth 
vom 25.01.2024 ist sowohl für die Einleitung von nicht belasteten Dachflächenwasser zur 
Notentlastung als auch für die Einleitung von belasteten Niederschlagswasser von den Fahr- 
und Lagerflächen eine indirekt Einleitergenehmigung erforderlich. Hierzu bedarf es genaue 
Unterlagen zur Prüfung. 
 
2. Ergebnisse:  

- Nach Auffassung des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg ist die Schadstoffbefrachtung des 
Oberflächenwassers, die vornehmlich nur von den Fahrwegen kommen kann, da fast alle 
Lagerboxen überdacht sind, als marginal einzustufen. Deshalb bedarf es aus ihrer Sicht zu 
dem bereits vorhandenen Absatzbecken nach aktuellem Stand keiner weiteren 
Vorbehandlung (z.B. Feinstoffabscheider oder Sedi-Pipes). 

- Unverzichtbar ist allerdings ein Probenahmeschacht vor Einleitung in die öffentliche 
Kanalisation, der bisher nicht vorhanden und nach den bisherigen Antragsunterlagen nicht 
vorgesehen ist. 

- Aufgrund der Daten der Jahresberichte, die eine sehr niedrige Schadstoffbefrachtung im 
Abwasser der anderen Standortbereiche im EZF aufweisen, kann die Überwachung auf 
einen oder wenige Leitparameter beschränkt werden 

 
3. Weitere Vorgehensweise: 
- Herr Dr. Schaardt ergänzt die Antragsunterlagen mit den Probennahmenschacht und 

sendet diese Unterlagen voraussichtlich bis zum 2. August an das WWA Nürnberg, 
nachrichtlich an das Landratsamt und Herrn Köhn. 

- Herr Hofmann geht davon aus, dass er nach Vorlage der Unterlagen von Dr. Schaardt ca. 
zwei Wochen für die Ergänzung der wasserrechtlichen Stellungnahme benötige, die er 
dann unmittelbar an das Landratsamt weitergeben werde, da für die 
Indirekteinleitergenehmigung die Untere Wasserrechtsbehörde (LRA Roth) zuständig ist. 

 
➔ Wiedervorlage 1: 05.08.2024  

➔ Wiedervorlage 2: 23.08.2024 


